
 

 

 

 

 

 

Pressemitteilung 

 

Berlin, 16. Mai 2019: Psychisch kranke Patienten werden in vielen Regionen auch in Zukunft unzu-

mutbar lange auf einen Psychotherapieplatz warten müssen. Die Reform der Bedarfsplanung, die der 

Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) auf seiner heutigen Sitzung beschlossen hat, bleibt deutlich 

hinter den Erwartungen zurück. „Die Krankenkassen sperrten sich von Anfang an gegen auch nur ei-

nen zusätzlichen Praxissitz“, kritisiert Dr. Dietrich Munz, Präsident der Bundespsychotherapeuten-

kammer (BPtK). „Mit dieser destruktiven Strategie blockierten sie den G-BA und verhinderten eine 

sachgerechte Lösung.“ 

 

Nach der heutigen G-BA-Entscheidung kommt es zu einer völlig unzureichenden Erhöhung der Anzahl 

der psychotherapeutischen Praxen um voraussichtlich knapp 800 Sitze. Nach den Empfehlungen des 

G-BA-Gutachtens zur Weiterentwicklung der Bedarfsplanung wären über 2.400 zusätzliche Sitze not-

wendig gewesen. Nach dem Vorschlag der Kassenärztlichen Bundesvereinigung, der auch von der 

Deutschen Krankenhausgesellschaft, den Patientenvertretern und den Ländervertretern mitgetragen 

wurde, wären immerhin knapp 2.000 Sitze in den am schlechtesten versorgten Regionen geschaffen 

worden. „Durch die grundsätzliche Verweigerung einer sachgerechten Bedarfsplanungsreform konn-

ten die Krankenkassen die Zahl psychotherapeutischer Praxen, die zusätzlich geschaffen werden kön-

nen, mehr als halbieren. Das ist Politik zulasten von Versicherten, die aufgrund ihrer psychischen Er-

krankung kaum in der Lage sind, sich zu wehren.“ 

 

Epidemiologische Studien zeigen, dass sich der Bedarf an Psychotherapie in den vergangenen 20 Jah-

ren nahezu verdoppelt hat. Gleichzeitig konnte belegt werden, dass die Menschen auf dem Land in 

etwa genauso häufig erkranken wie in den Großstädten. Deshalb sind auf dem Land grundsätzlich ge-

nauso viele psychotherapeutische Praxen notwendig wie in großstädtischen Zentren. Die BPtK 

konnte mit ihrer Wartezeiten-Studie 2018 zeigen, dass Menschen außerhalb von Ballungsräumen im 

Durchschnitt fünf bis sechs Monate auf den Beginn einer Psychotherapie warten. Die Wartezeit in 

Großstädten liegt bei durchschnittlich vier Monaten. Die besonders langen Wartezeiten auf dem 

Land sind darauf zurückzuführen, dass dort deutlich weniger Psychotherapeuten vorgesehen sind als 

in den Großstädten. „Daran ändert die jetzige Bedarfsplanungsreform zu wenig“, stellt BPtK-
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Präsident Munz fest. Während in Großstädten künftig rund 35 Psychotherapeuten je 100.000 Ein-

wohner zur Verfügung stehen, sind es in ländlichen Regionen zwischen 17 und 21 Psychotherapeuten 

– also rund die Hälfte. „Damit benachteiligen die Krankenkassen auf lange Zeit psychisch kranke 

Menschen in ländlichen Regionen.“ 

 

Sonderregion Ruhrgebiet: Ein Spezialfall in der Bedarfsplanung ist das Ruhrgebiet. Obwohl die Region 

zwischen Rhein und Ruhr ein großstädtischer Ballungsraum ist, können sich dort entgegen der allge-

meinen Systematik der Bedarfsplanung deutlich weniger Psychotherapeuten niederlassen als in an-

deren Großstädten. Darum sind zwischen Duisburg und Dortmund die Wartezeiten auf eine ambu-

lante Psychotherapie sogar noch länger als auf dem Land. Sie betragen dort mehr als sieben Monate. 

„Das Ruhrgebiet wird seit jeher ohne sachlichen Grund aus der allgemeinen Systematik der Bedarfs-

planung herausgenommen“, erläutert Munz. „Der G-BA hätte die Versorgung von psychisch kranken 

Menschen hier dringend verbessern müssen. Unverständlicherweise wird es mit der jetzigen Reform 

jedoch kaum zusätzliche Sitze geben. So bleibt diese Region auch in Zukunft das Schlusslicht der Re-

publik mit den längsten Wartezeiten.“  
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